
	
	

	
	
	
	



	
	



	

	



	
	
NVB Statuten-Ergänzung 2020 – «Art. 13.2. Schriftliche oder elektronische Abstimmung» 
 
1 Unter besonderen Umständen kann der Vorstand anstelle einer Generalversammlung mit 
physischer Anwesenheit der beteiligten Personen durchführen: 
a)  eine virtuelle Generalversammlung mit elektronischen Mitteln. Hierbei sind auf elektronischem 

Weg eine Diskussion und ein Abstimmungs- und Wahlverfahren zu gewährleisten. Die 
Diskussion kann auch vor der virtuellen Generalversammlung stattfinden zum Beispiel per E-
Mail oder 

b) eine Abstimmung oder Wahl auf schriftlichem oder elektronischem Weg  z.B per Email. 
 
2 Dabei gelten die üblichen Termine sowie Stimm- und Wahlverfahren gemäss Art. 13,14,16, 26 
und 27.» 
 
8164 Bachs, 20.11.2020       Präsident         Aktuarin 
 
        	 


